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Vernehmlassung zur Revision des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung 
(UVG); Vernehmlassungsvorlage des EDI vom November 2006 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken für die uns mit Schreiben vom 8. beziehungsweise 13. Dezember 2006 eingeräumte 
Möglichkeit zur Stellungnahme. Der Revisionsbedarf ist aus unserer Sicht ausgewiesen. Wir 
begrüssen die Aufteilung der Revision in zwei Vorlagen sowie deren Stossrichtungen. Mit der im 
Arbeitspapier von Dr. Hans Rudolf Schuppisser vom 16. Februar 2007 skizzierten Beurteilung der 
verschiedenen Revisionspunkte sind wir einverstanden. Der Einfachheit halber beschränken wir 
deshalb unsere Stellungnahme auf die dort aufgeworfenen Fragen bzw. umstrittenen Punkte. 
 
- Herabsetzung der Quantile zur Bestimmung des höchstversicherten Verdienstes: Wir 

begrüssen die vorgeschlagene Neuerung einerseits aus grundsätzlichen Erwägungen. Es ist 
aus unserer Sicht richtig, den versicherten Verdienst in Sozialversicherungen nicht zu hoch 
anzusetzen. Wir erachten deshalb auch die Koppelung des versicherten Verdienstes in der 
ALV an jenen gemäss UVG als richtig. Gegen eine Entkoppelung der IV-Taggelder haben wir 
nichts einzuwenden. Anderseits scheint uns, aus Arbeitgebersicht, die vorgeschlagene 
Lösung bei Einbezug der ALV in die Gesamtbetrachtung auch finanziell richtig. Dies gilt, 
obwohl der Bedarf nach UVG-Zusatzversicherungen steigen dürfte und für die Suva wohl 
tatsächlich ein Nachteil auf der Beitragsseite entstehen dürfte. In der ALV erachten wir die 
Auswirkungen als positiv. Leider geben die Vernehmlassungsunterlagen keinen Aufschluss 
über alle finanziellen Auswirkungen der Änderung. Wir beantragen, eine entsprechende 
Ergänzung der Botschaft zu verlangen. Die Vorteile der vorgeschlagenen Änderung 
gewichten wir zusammenfassend höher als deren Nachteile. 
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- Heraufsetzung des Mindestinvaliditätsgrades für Invalidenrenten von 10 auf 20 %: Aus 
unserer Sicht überwiegen die Vorteile einer Heraufsetzung. Das gilt v.a. mit Blick auf die 
durch Nichtberufsunfälle ausgelösten Invalidenrenten, die gemäss Statistik überwiegen. Er 
bleibt auch mit 20 % noch auf einem recht tiefen Niveau (der durchschnittliche 
Invaliditätsgrad liegt ja gemäss Unfallstatistik bei etwa 40 %). Das Risiko einer 
Mehrbelastung der Arbeitgeber durch vermehrte Schadenersatzforderungen erscheint uns 
dagegen als tragbar. Wir stimmen deshalb der vorgeschlagenen Lösung zu. 

 
- Karenzfrist: Wir erachten die Lösung mit einer einheitlichen Karenzfrist von 3 Tagen nach 

wie vor als einfach und zweckmässig. Denn es scheint uns ungewiss, ob die erhofften 
Prämienreduktionen bei einer Verlängerung der Karenzfrist tatsächlich realisierbar wären 
(Abklärungen und Pflegeleistungen würden ja auch in dieser Phase etwas kosten). Aus 
grundsätzlichen Erwägungen würden wir uns gegen eine Liberalisierung mit freier 
Wahlmöglichkeit für die Betriebe aber nicht wehren. 

 
- Abgrenzung des Zuständigkeitsbereiches der Suva und der Privatversicherer: Wir begrüssen 

eine klare Regelung der Zuständigkeiten im UVG. Auf Basis der uns vorliegenden 
Unterlagen können wir aber nicht abschliessend beurteilen, ob die vorgeschlagene Lösung 
über alles gesehen zweckmässig ist. Wir können einzig feststellen, dass risikoarme 
Mitgliedunternehmen gern von der Suva zu Privatversicherungen wechseln würden. Von 
dieser Seite würde der Vorschlag, bestimmte Betrieb von der Unterstellung unter die Suva 
auszunehmen, sicher begrüsst. Mitgliedunternehmen, die bei der Suva versichert bleiben, 
dürften das anders beurteilen. 

 
- Nebentätigkeiten der Suva: Wir sind der Auffassung, dass die Nebentätigkeiten der Suva 

beschränkt bleiben sollen und begrüssen deshalb die Aufzählung der zulässigen 
Nebentätigkeiten im Gesetz. Wir unterstützen die von der Arbeitsgruppe des 
Schweizerischen Arbeitgeberverbandes beschlossene Ablehnung der Ausweitung der 
Geschäftstätigkeit auf die Vermögensverwaltung. Wir fragen uns aber zusätzlich, ob mit 
Blick auf die Konkurrenzierung privater Anbieter nicht auch die Schadenabwicklung für 
Dritte und die Beratung im Bereich betrieblicher Gesundheitsförderung kritisch sind. Beim 
letztgenannten Thema stellt sich zudem die Frage der Verbindlichkeit von «Ratschlägen» der 
Suva. Droht auf diesem Weg nicht Druck auf die Unternehmen, betriebliche 
Gesundheitsförderung ebenso zu betreiben wie Prävention von Unfällen und 
Berufskrankheiten? Wir beobachten die laufenden Aktivitäten zur stärkeren Verbreitung von 
betrieblicher Gesundheitsförderung auf schweizerischer und kantonaler Ebene jedenfalls mit 
zwiespältigen Gefühlen (obwohl wir BGF durchaus als sinnvoll erachten, muss sie klar 
freiwillig bleiben). 

 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
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